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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Es ist zulässig, wenn der Dienstgeber im Erlaßweg Vorkehrungen tri7t, die die Kontrolle der Notwendigkeit der

Anordnung und der Ableistungen von Überstunden sicherstellt. Dazu kann auch die Vorschreibung eines Formblattes

mit der Verpflichtung zu detaillierten Angaben gehören.
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